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RS OGH 2003/5/20 4Ob88/03z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.2003

Norm

ABGB §932 III

ABGB §934

KO §6

KO §102

Rechtssatz

Ein Begehren auf Aufhebung eines Vertrags verwandelt sich mit Konkurserö6nung in einen Geldanspruch, der gemäß

§14 KO mit dem Schätzwert anzumelden ist. Ein mit Klage gegen den Masseverwalter geltend gemachtes gesondertes

Begehren auf Aufhebung des Vertrags ist weder notwendig noch zulässig.
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